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bauen + rechten

einer Zeitung oder Zeitschrift seine eigenen Pläne

und Fotos gratis zur Verfügung gestellt hat.

Die Architektur geniesst derzeit in der Öffentlichkeit

eine hohe Aufmerksamkeit; Bauten werden

zu Tourismusmagneten und zum Sinnbild

für einen zeitgemässen Lebensstil. Deshalb

bedient sich etwa die Werbung ihrer gerne als

Trägerin für die verschiedensten Botschaften. Wenn
also etwa Modeaufnahmen in einem Gebäude

eines Architekten aufgenommen werden, regelt
Pro Litteris die vettragliche Situation für sein

Mitglied und holt die vereinbarte

Reproduktionsentschädigung ein. Da ein Architekt frei ist

zu bestimmen, welche Rechte er Pro Litteris

überträgt, kann er Rechte, die er selbst verwerten

will (z. B. jene gegenüber der Fachpresse), im

Aufnahmeformular von der Übertragung ausschlies-

sen. Er kann seine Werke damit der Fachpresse

weiterhin frei zur Verfügung stellen, gleichzeitig
werden seine Rechte gegenüber den anderen, rein

kommerziellen Nutzern gewahrt. Allerdings
besteht eine gewichtige Einschränkung; gemäss Art.
27 URG dürfen Werke, die sich dauernd auf

allgemein zugänglichem Grund befinden,
grundsätzlich frei abgebildet werden (sog. Panoramafreiheit).

In der Schweiz bleiben somit nur nicht

öffentlich zugängliche Innenansichten von
Gebäuden verwertbar. Keine Panoramafreiheit kennt

aber etwa Frankreich; für eine Verwendung von

Aussenaufnahmen sind in diesem Land, das Pro

Litteris über ihre Schwestergesellschaften betreut,

deshalb Nutzungsbewilligungen nötig und

grundsätzlich eine Entschädigung geschuldet. Im Grunde

lohnt es sich auch für Architekten, eine

Mitgliedschaft bei Pro Litteris zu prüfen. Weitere

Information: www.prolitteris.ch Isabelle Vogt
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